
 
 

 

Landgericht Potsdam     Anlage 3 zum Protokoll der  

Az.: 3204 E/54      Präsidiumssitzung vom 23.09.2024  

 

 

Präsidiumsbeschluss Nr. 13/2024 
zur richterlichen Geschäftsverteilung im Jahr 2024 

 

 

 

I. Der Geschäftsverteilungsplan des Landgerichts Potsdam für das Jahr 2024 

wird wie folgt geändert: 

 

1. 1. Zivilkammer: 

a) Herr Richter (auf Probe) Helbig wird ab dem 01.10.2024 der 1. Zivilkammer  mit 

einem Arbeitskraftanteil von nunmehr 80 %  zugewiesen. 

b) Die Turnuslänge der 1. Zivilkammer wird ab dem 01.10.2024 auf 26 Punkte 

festgesetzt. Die Kammer erhält zum 01.10.2024 80 Bonuspunkte. 

 

2. 6. Zivilkammer: 

a) Stellvertretende Vorsitzende ist mit Wirkung vom 07.10.2024 Frau Richterin am 

Landgericht Lindner.  

  b) Die Turnuslänge der 6. Zivilkammer wird ab dem 07.10.2024 auf 35 Punkte und ab 

dem 01.12.2024 auf 37 Punkte festgesetzt.  

 

3. 8. Zivilkammer: 

Die Turnuslänge der 8. Zivilkammer wird ab dem 24.09.2024 auf 23 Punkte  festgesetzt. 

 

4. 11. Zivilkammer: 

a) Frau Richterin (auf Probe) Brosche wird ab dem 01.10.2024 der 11. Zivilkammer  

zugewiesen. Ihr Arbeitskraftanteil wird dort zunächst mit 0,75 bemessen. 

b) Frau Richterin am Landgericht Lechermeier erhöht ihren Arbeitskraftanteil in der 

11. Zivilkammer mit Wirkung zum 01.10.2024 auf 99 %. 

c) Die Turnuslänge der 11. Zivilkammer wird ab dem 01.10.2024 auf 32 Punkte 

festgesetzt. Die Kammer erhält zum 01.10.2024 336 Maluspunkte. 

 

5. 13. Zivilkammer: 



 
 

 

a) Herr Richter am Landgericht Dr. Peter wird ab dem 30.09.2024 der 13. Zivilkammer 

mit einem Arbeitskraftanteil von 80 % zugewiesen. 

b) Die Turnuslänge der 13. Zivilkammer wird ab dem 30.09.2024 auf 31 Punkte 

festgesetzt. Die Kammer erhält zum 30.09.2024 320 Maluspunkte.  

 

6. 14. Zivilkammer: 

a) Herr Richter am Landgericht Dr. Peter wird ab dem 30.09.2024 der 14. Zivilkammer 

mit einem Arbeitskraftanteil von 20 % zugewiesen 

b) Frau Richterin am Landgericht Lechermeier wird ab dem 01.10.2024 der 14. 

Zivilkammer  mit einem Arbeitskraftanteil von nunmehr 1 %  zugewiesen. 

 

7. 1. Strafkammer: 

a) Frau Richterin (auf Probe) Wiese-Salinski wird ab dem 01.10.2024 der 1. 

Strafkammer mit einem Arbeitskraftanteil von nunmehr 95 % zugewiesen. 

b) Die Dezernatszahl der 1. Strafkammer wird ab dem 01.10.2024 auf 2,43 Punkte 

festgesetzt. 

 

8. 3. Strafkammer, Besetzung: 

RinLG Schröder    (Arbeitskraftanteil 60 %) 

[zuvor Rin Schröder] 

 

9. 4. Strafkammer: 

a) Frau Richterin (auf Probe) Wiese-Salinski scheidet mit Ablauf des 30.09.2024 aus 

der 4. Strafkammer aus. 

b) Herr Richter (auf Probe) Groß wird ab dem 01.10.2024 der 4. Strafkammer 

zugewiesen. 

 

 

II. Folgende von der Eingangsgeschäftsstelle in Zivilsachen zum 31.07.2024 
festgehaltenen Bonus- oder Maluspunkte werden gemäß der Regelung in Teil II. 
B. Ziffer 8 des Geschäftsverteilungsplanes des Landgerichts Potsdam für das 
Jahr 2024  festgestellt:  
 

 
Zivilkammer ursprünglich 

vergebene 
Punktzahl 

(insgesamt) 

erforderliche 
Punktzahl 

(insgesamt) 

Bonus (-) 
Malus (+) 

1 23,3 25,1 - 1,8 

2 0 0 0 

4 5,7 7,5 - 1,8 



 
 

 

 6 0 0 0 

 8 5,7 7,5 - 1,8 

11 5,7 11,9 - 6,2 

12 17,6 17,6 0 

13 11,4 23,8 - 12,4 

 
 

 

 

Potsdam, den 23.09.2024 

 

 

 

 

gez. Dr. Matthiessen        gez. Fried 
 


